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Deutsche Rentenversicherung Bund - 10704 Berlin 

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 

Referat V II 2 - Melderecht 

Dr. Udo Moewes 

Alt Moabit 140 

10557 Berlin 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Identifikati
onsnummer in die öffentliche Verwaltung und zur Änderung weiterer 
Gesetze (Registermodernisierungsgesetz - RegMoG) 
Ihre e-Mail vom 11. August 2020, Az.: Vll2-20104/70#15 

Sehr geehrte Herr xxx, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Übersendung des Referentenentwurfs des Geset

zes zur Einführung einer Identifikationsnummer in die öffentliche Verwal

tung und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz 

- RegMoG), zu dem die Deutsche Rentenversicherung Bund wie folgt Stel

lung nimmt: 

1. Zielsetzung und wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat vom 31. Juli 2020 beinhaltet die Einführung einer Identifikations

nummer in die für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

relevanten Verwaltungsregister von Bund und Ländern, mit der 

gewährleistet wird, dass Basisdaten (§ 4 Absatz 2 IDNrG) natürlicher 

Personen von einer dafür verantwortlichen Stelle, nämlich der neu zu 

schaffenden Registermodernisierungsbehörde (§ 3 IDNrG), auf Inkonsis

tenzen geprüft, verlässlich gepflegt, aktualisiert und bereitgestellt werden. 

Hierzu soll auf die vorhandenen Strukturen der Steuer

Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung (AO) aufgesetzt 
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gen verbunden sein, insbesondere in den nachfolgend aufgezählten 

Verfahren: 

• DEÜV-Meldeverfahren,

• Digitales Familienleistungsgesetz (derzeit als Entwurf im

Gesetzgebungsverfahren),

• §§ 69, 74, 74a SGB X: bei Datenübermittlung zur Erfüllung sozialer

Aufgaben, Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungs

ausgleich, zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche und im

Vollstreckungsverfahren,

• §§ 16, 17 AUG: Auskunftsrecht der zentralen Behörde zur Herbei

führung oder Änderung eines Titels und zum Zweck der

Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung eines Titels.

6.9 § 6 2. BMeldDÜV

In Bezug auf die Regelungen nach§ 101a SGB X sollte in§ 6 der Zweiten 

Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV) bei der 

Aufzählung der an die Datenstelle der Rentenversicherung zu übermitteln

den Daten das neue Ordnungskriterium „Identifikationsnummer nach 

§ 139b der Abgabenordnung" aufgeführt werden. Dann kann diese

Identifikationsnummer auch bei der Übermittlung der Mitteilungen aller 

Sterbefälle etc. nach§ 101a SGB X mit berücksichtigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Seite 24 von 24 


